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MEDIENMITTEILUNG 
vom 25. Januar 2007 

 

ZFI plus – Stossrichtung stimmt! 

Die Regierung hat in ihrer Antwort auf eine dringliche Anfrage dargelegt, welche 
Teile des Gegenvorschlages zur Plafonierungsinitiative formell noch angepasst 
werden müssen. Dass die Regierung in ihrer Antwort diese Formulierung bereits 
angedeutet hat lässt darauf schliessen, dass diese Variante die richtige Stossrich-
tung verfolgt: das Volk soll zur Ausgestaltung des Flughafens das letzte Wort ha-
ben. Und zwar genau dann, wenn sich die Frage auch tatsächlich stellt.  

Der Kommissionsminderheitsantrag zur Plafonierungsinitiative verfolgt das Ziel, dem Flug-

hafen als wichtige Verkehrsinfrastruktur des Wirtschaftsraumes Zürich, nicht vorsorglich 

eine Beschränkung zu auferlegen. Vielmehr soll der Bevölkerung zu dem Zeitpunkt die 

Mitsprache gesichert werden, wenn sich die Frage tatsächlich stellt. Und zwar unter den 

Verhältnissen, wie sie sich dann präsentieren werden. Und im Wissen, wie sich die Belas-

tung der Bevölkerung tatsächlich präsentiert und entwickelt. Dazu ist der ZFI das bisher 

einzige taugliche Instrument.  

Damit würde der Regierung auch die Möglichkeit geboten, ihre Strategie für ein weiteres 

Wachstum der Flugbewegungen darzulegen.  

Dass nun ein Teil dieses Gegenvorschlages formell nicht zu genügen vermag ist zwar be-

dauerlich, im politischen Alltag jedoch nichts Aussergewöhnliches. Erfreulich ist aber, dass 

die Regierung in ihrer Antwort gleich selber aufzeigt, wie auch diese Hürde genommen 

werden kann.  

Entscheidend ist schlussendlich, dass einerseits ein Monitoringinstrument zur Verfügung 

steht, das verlässliche und vergleichbare Zahlen zur Anzahl belästigter Personen liefert 

und dass nicht vorschnell ein Deckel auf eine zentrale Verkehrsinfrastruktur gelegt wird. 

Die Erfahrung zeigt zudem, dass die Bevölkerung – zum richtigen Zeitpunkt befragt und in 

Kenntnis der Fakten – sorgfältige und ausgewogene Entscheide fällt.  

Eine fixe Plafonierung im Gesetz festzuschreiben macht demgegenüber jedoch wenig 

Sinn.  
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